
Unterpachtvertrag 
für Dauerkleingärten und sonstige Kleingärten (Einzelpachtvertrag) 

Zwischen dem ........................................................................................................................................................................... e.V.*) 

- als Verpächter -

dieser vertreten durch den Vorstand des Kleingärtnervereins ........................................................................................................ e.V. 
aufgrund einer Verwaltungsvollmacht des o.g. Verbandes 
und dem Mitglied/den Mitgliedern des o.g. Vereins 

................................................................................. geb. am ................................................ . 

................................................................................. geb. am ................................................ . 

wohnhaft in ............................................................................................................................. Tel.: ................................................. . 
- als Pächter -
wird nachstehender Pachtvertrag abgeschlossen:

§ 1 Gegenstand der Pachtung
(1) Der Verband als Verpächter verpachtet an den Pächter aus dem im Gebiet des

Kleingärtnervereins .................................................................................................................................................................... . 

gelegenen Gelände das Teilstück Parzellennummer ................. von insgesamt ................. m' zum Zweck der kleingärtnerischen 
Nutzung. Mit verpachtet ist der auf den Kleingarten entfallende aktuelle Anteil der Gemeinschaftsflächen. Leer stehende Gärten 
gelten als Gemeinschaftsflächen. Nicht mit verpachtet sind die Anpflanzungen, Baulichkeiten, bauliche Anlagen sowie sämt
liche weitere bewegliche Gegenstände im Kleingarten. Der Garten wird in dem Zustand verpachtet, in dem er sich zur Zeit 
befindet, ohne Gewähr für offene oder heimliche Mängel und Fehler. 

(2) Dem Pächter ist bekannt, dass er eine Dauerwohnung besitzen muss und dass das Dauerwohnen im Kleingarten nicht gestat
tet ist. Jeder Wohnungswechsel ist dem Verpächter bzw. dem Bevollmächtigten des Verpächters schriftlich innerhalb von vier 
Wochen mitzuteilen. Bei Nichtbeachtung sind evtl. auftretende Kosten durch den Pächter zu tragen. Bei Abschluss des Vertra
ges ist ein gültiges Personaldokument vorzulegen.

(3) Bei einer eventuellen Neuordnung der Anlage kann der Vertrag geändert oder nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 des BKleingG gekündigt 
werden.

(4) Die o.g. Pächter sind Gesamtschuldner.

(5) Willenserklärungen werden wirksam, wenn sie auch nur einem Pächter zugehen. Die Pächter bevollmächtigen sich hiermit
ausdrücklich gegenseitig zur Entgegennahme von Willenserklärungen. Jeder Pächter hat sich Willenserklärungen sowie Verfeh
lungen so anrechnen zu lassen, als ob sie an seiner eigenen Person entstanden sind.

§ 2 Pachtdauer und Kündigung
(1) Der Pachtvertrag beginnt mit Wirkung vom .............................. und ist unbefristet oder befristet bis ............................. . 

geschlossen. Er endet spätestens mit Beendigung des Zwischenpachtvertrages. Stirbt der Kleingärtner, endet der Unter
pachtvertrag mit dem Ablauf des Kalendermonats, der auf den Tod des Kleingärtners folgt. 

(2) Haben Eheleute/eingetragene Lebenspartnerschaften den Unterpachtvertrag gemeinschaftlich geschlossen, wird er beim Tode
eines Partners mit dem überlebenden Partner fortgesetzt. Erklärt der überlebende Partner binnen eines Monats nach dem
Todesfall schriftlich gegenüber dem Verpächter, dass er den Unterpachtvertrag nicht fortsetzen will, endet dieser am Ende des
folgenden Monats.

(3) Die Neuverpachtung ist ausschließlich Angelegenheit des Verpächters oder seines Bevollmächtigten. Die Kinder des Pächters
können bevorzugt berücksichtigt werden, wenn diese die Mitgliedschaft im Verein erworben haben und wenn durch diese eine
ordnungsgemäße kleingärtnerische Nutzung und Bewirtschaftung gewährleistet wird sowie keine anderen zwingenden Gründe 
dagegen sprechen. 

(4) Das Pachtjahr beginnt mit dem 1. Dezember und endet mit dem 30. November eines jeden Kalenderjahres.
Die Kündigung durch den Pächter kann jeweils nur zum Ende des Pachtjahres erfolgen und muss dem Verpächter spätesten�
am dritten Werktag des Monats Juli des betreffenden Jahres schriftlich vorliegen. Die Kündigung des Unterpachtvertrages durch 
den Pächter löst keine Entschädigungsverpflichtung des Verpächters aus. 
Die Kündigung durch den Verpächter richtet sich nach den Bestimmungen des BKleingG. 
Kündigungen und Abmahnungen können sowohl vom Verband als Verpächter als auch vom Verein aufgrund der Verwaltungs
vollmacht ausgesprochen werden. 

') zuständiger Mitgliedsverband 
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